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Präambel 

Die Bundesregierung und die Regierungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland  
setzen ihre gemeinsamen Anstrengungen in der Förderung der Wissenschaft fort. Sie be-
schließen, vorbehaltlich der Mittelbereitstellung durch ihre gesetzgebenden Körperschaften, 
auf der Grundlage von Artikel 91b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Grundgesetzes und in Fort-
setzung der Verwaltungsvereinbarungen über den Hochschulpakt 2020 vom 20. August 2007 
für die erste Programmphase und vom 24. Juni 2009, zuletzt geändert durch Beschluss der 
Regierungschefinnen und -chefs von Bund und Ländern vom 13. Juni 2013, für die zweite 
Programmphase, die folgende ergänzende Verwaltungsvereinbarung, die den Zeitraum vom 
1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2023 umfasst. Diese Vereinbarung regelt sowohl die Finan-
zierung der zweiten Programmphase ab 2015 als auch die von 2016 bis 2020 geltende dritte, 
abschließende Programmphase und deren Ausfinanzierung bis 2023. 

Ziel des Hochschulpakts 2020 ist es, die Chancen der jungen Generation zur Aufnahme eines 
Studiums zu wahren und den notwendigen wissenschaftlichen Nachwuchs zu sichern. Mit dem 
Hochschulpakt 2020 wollen Bund und Länder Impulse für die Zukunftsvorsorge bis in das 
nächste Jahrzehnt setzen. Dabei soll dem wachsenden Fachkräftebedarf auf dem Arbeits-
markt begegnet und der vor allem wegen der steigenden Bildungsbeteiligung und der doppel-
ten Abiturjahrgänge hohen Zahl von Studienberechtigten ein qualitativ hochwertiges Hoch-
schulstudium gewährleistet werden. 

Zudem setzen die Bundesregierung und die Regierungen der Länder der Bundesrepublik 
Deutschland ihre gemeinsamen Anstrengungen in der Förderung von Wissenschaft und For-
schung und zur Stärkung der Forschung insbesondere an Hochschulen mit der in den ersten 
beiden Programmphasen des Hochschulpakts seit 2007 etablierten Finanzierung von Pro-
grammpauschalen für indirekte, zusätzliche und variable Projektausgaben bei der Förderung 
von Forschungsprojekten durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fort. 



Artikel 1 

Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger 

§ 1 

Ziele und Grundlage der Förderung 

(1) Der Bund und die Länder streben über die bereits mit der Verwaltungsvereinbarung  
zwischen Bund und Ländern über den Hochschulpakt 2020 (zweite Programmphase) vom 
13. Juni 2013 finanzierten zusätzlichen Studienanfänger1 hinaus an, bis zum Jahre 2020 ein 
Studienangebot für bis zu 760 033 zusätzliche Studienanfänger bereitzustellen. Diese Zahl 
ergibt sich aus der kumulierten Differenz zwischen den in der Hochschulstatistik ausgewiese-
nen Studienanfängerzahlen des Jahres 2005 und den Studienanfängerzahlen laut Vorausbe-
rechnung der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 8. Mai 2014 für die Jahre 2016 bis 2020 
(675 518 zusätzliche Studienanfänger) sowie dem Mehrbedarf, der sich laut KMK-Vorausbe-
rechnung 2014, ergänzt um die endgültige Meldung des Statistischen Bundesamts für das 
Studienjahr 2013, gegenüber dem Beschluss der Regierungschefinnen und -chefs von Bund 
und Ländern vom 13. Juni 2013 für die Studienjahre 2012 bis 2015 ergibt (84 515 zusätzliche 
Studienanfänger). Werden Einrichtungen in Hochschulen umgewandelt oder unter Fortbe- 
stehen aus dem Hochschulbereich ausbezogen, ist bei der Abrechnung nach § 3 Absatz 4 und 
§ 4 die für das Jahr 2005 zugrunde gelegte Ausgangszahl von Studienanfängern für die Folge-
jahre entsprechend anzupassen. 

(2) Die Länder schaffen die gemäß Absatz 1 notwendigen zusätzlichen Ausbildungskapazitä-
ten an den Hochschulen und gewährleisten den Studierenden ein qualitativ hochwertiges 
Hochschulstudium. 

Die Länder Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen verpflichten sich, die Kapazität für Studienanfänger im 
1. Hochschulsemester des Jahres 2005 aufrechtzuerhalten. 

Die Länder Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen  
verpflichten sich außerdem, die Studienanfängerkapazität des Jahres 2005 in den Fächern 
Human- und Zahnmedizin aufrechtzuerhalten. 

(3) Bei der Verwendung der Mittel setzen die Länder Schwerpunkte in der Einstellung zusätz-
lichen Personals an den Hochschulen. Dabei verfolgen sie das Ziel, den Anteil von Frauen bei 
der Besetzung von Professuren und sonstigen Stellen zu erhöhen. Den Ausbau der Hoch-
schulen nutzen die Länder darüber hinaus, um ein qualitativ hochwertiges Studium zu ermög-
lichen. Um mehr Studierende qualitätsgesichert zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen, 
setzen die Länder ab 2016 bis 2023 jährlich für zielgerichtete Maßnahmen ein Volumen in 
Höhe von 10 vom Hundert der erhaltenen Bundesmittel und der entsprechenden, zusätzlich 
bereitgestellten Landesmittel ein. Weitere Schwerpunkte bei der Verwendung der Mittel sind 

                                                
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet. Es 

sind jedoch stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gleichermaßen gemeint. 



ein höherer Anteil der Studienanfänger an Fachhochschulen und in den Fächergruppen  
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die Länder werden im Rahmen 
des Hochschulpakts zudem mehr beruflich Qualifizierten den Zugang zu den Hochschulen 
eröffnen. 

§ 2 

Finanzbereitstellung 

(1) Bund und Länder halten zur Erreichung der Ziele nach § 1 einen Betrag von 26 000 Euro 
pro zusätzlichen Studienanfänger für erforderlich. Wie in der zweiten Programmphase ist darin 
ein Beitrag zur Verbesserung der Qualität der Lehre enthalten. 

(2) Der Bund beteiligt sich bis zu der in § 1 Absatz 1 genannten Zahl zusätzlicher Studienan-
fänger an den erforderlichen Maßnahmen mit 13 000 Euro pro zusätzlichen Studienanfänger, 
die er in einheitlichen Jahresraten verteilt auf vier Jahre bereitstellt. 

(3) Der Bund stellt, vorbehaltlich der Mittelbereitstellung durch die gesetzgebenden Körper-
schaften, in den Jahren 2015 bis 2023 einen Höchstbetrag in Höhe von insgesamt bis zu 
14,152 Milliarden Euro bereit. Davon dienen 

a) in den Jahren 2015 bis 2018 bis zu 5,370 Milliarden Euro der Finanzierung der aufge- 
nommenen zusätzlichen Studienanfänger in den Jahren 2012 bis 2015 zur Erfüllung 
der Verpflichtung von § 2 Absatz 1 und 2 der Verwaltungsvereinbarung über den Hoch-
schulpakt 2020 vom 13. Juni 2013, und unter Berücksichtigung einer gemäß § 1 
Absatz 1 erhöhten Anzahl zusätzlicher Studienanfänger, 

b) in den Jahren 2016 bis 2020 bis zu 6,252 Milliarden Euro dem Ausbau der Studienan-
gebote für die nach der KMK-Vorausberechnung von 2014 erwarteten zusätzlichen 
Studienanfänger der dritten Programmphase (2016 bis 2020) sowie  

c) in den Jahren 2021 bis 2023 bis zu 2,530 Milliarden Euro der Ausfinanzierung der in 
der dritten Programmphase aufgenommenen zusätzlichen Studienanfänger gemäß  
Absatz 2. 

(4) Die Summe der Bundesmittel gemäß Absatz 2 und 3 ist höchstens auf die Finanzierung 
der in § 1 Absatz 1 genannten Zahl der zusätzlichen Studienanfänger begrenzt. Grundsätze 
der Verteilung werden in § 3 geregelt. Sollte die Zahl der statistisch nachgewiesenen zusätz-
lichen Studienanfänger die aus der KMK-Vorausberechnung von 2014 berechnete Zahl zu-
sätzlicher Studienanfänger, ergänzt um die endgültige Meldung des Statistischen Bundesamts 
für das Studienjahr 2013, übersteigen, so werden hierfür keine Bundesmittel bereitgestellt. 

(5) Die einzelnen Länder verpflichten sich, zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung der 
Ziele nach § 1 zusätzliche finanzielle Leistungen zu erbringen, die den erhaltenen Bundes-
mitteln für zusätzliche Studienanfänger gegenüber dem Referenzjahr 2005 entsprechen. In 
der Summe der länderspezifischen Verpflichtungen werden von den Ländern – vorbehaltlich 
der Mittelbereitstellung durch die gesetzgebenden Körperschaften – für die in den Jahren 2007 



bis 2020 aufgenommenen zusätzlichen Studienanfänger einschließlich der Ausfinanzierung 
bis 2023 insgesamt bis zu 18,343 Milliarden Euro bereitgestellt. Die Verteilung der Mittel auf 
die Länder ergibt sich aus der Anlage 1, die mit Blick auf die Gesamtsumme der Ländermittel 
vorbehaltlich einer etwaigen Minderung nach § 3 Absatz 4 und des länderinternen Ausgleichs 
nach § 4 verbindlicher Bestandteil dieser Vereinbarung ist. 

(6) Die Länder Berlin, Bremen und Hamburg sind von der Verpflichtung ausgenommen, für 
Bundesmittel, die sie im Rahmen der dritten Programmphase ab 2016 gemäß § 3 Absatz 3 als 
Pauschale in Höhe von bis zu 115,960 Mio. Euro erhalten, zusätzliche finanzielle Leistungen 
zu erbringen. 

Die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und  
Thüringen verpflichten sich, ergänzend zu Absatz 5 Satz 1 zusätzliche finanzielle Leistungen 
in Höhe von 55,8096 vom Hundert der Pauschale gemäß § 3 Absatz 2 zur anteiligen Sicher-
stellung der Gesamtfinanzierung der Pauschale zu erbringen. 

(7) Das Saarland verpflichtet sich, zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung der Ziele nach 
§ 1 zusätzliche finanzielle Leistungen zu erbringen, die einem Anteil von 60 vom Hundert der 
erhaltenen Bundesmittel für zusätzliche Studienanfänger gegenüber dem Referenzjahr 2005 
entsprechen. 

(8) Die Regelungen zur Gesamtfinanzierung der in den Jahren 2011 bis 2015 aufgenommenen 
zusätzlichen Studienanfänger der zweiten Programmphase gemäß § 2 Absatz 3 bis 7 der Ver-
waltungsvereinbarung über den Hochschulpakt 2020 vom 13. Juni 2013 bleiben auch für die 
Finanzierung der zweiten Programmphase in den Jahren 2015 bis 2018 unberührt. 

§ 3 

Zahlung der Bundesmittel 

(1) Die gemäß § 1 Absatz 1 und § 2 Absatz 2 erforderlichen Bundesmittel werden den einzel-
nen Ländern ab 2015 entsprechend den auf Grundlage der KMK-Vorausberechnung von 
2014, ergänzt um die endgültige Meldung des Statistischen Bundesamts für das Studienjahr 
2013, berechneten zusätzlichen Studienanfängern eines jeden Jahres und unter Berücksich-
tigung der Pauschalen nach Absatz 2 und 3 jährlich als Höchstbetrag zur Verfügung gestellt. 
Die Ermittlung der Bundesmittel für das Saarland erfolgt ohne Berücksichtigung der Pauscha-
len nach Absatz 2 und 3. Die jahresweise Verteilung der Bundesmittel auf die Länder ergibt 
sich aus der Anlage 1, die mit Blick auf die jährliche Gesamtsumme der Bundesmittel vorbe-
haltlich einer etwaigen Minderung nach Absatz 4 verbindlicher Bestandteil dieser Vereinba-
rung ist. 

(2) Die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und  
Thüringen erhalten in den Jahren 2016 bis 2023 zur Erreichung der Ziele nach § 1 Absatz 2 
Satz 2 eine Pauschale von zusammen 7,3528 vom Hundert der jährlichen an die Länder aus-
geschütteten Bundesmittel für die dritte Programmphase, höchstens jedoch 726,488 Millio-
nen Euro. Davon entfallen auf Brandenburg 12,1473 vom Hundert, Mecklenburg-Vorpommern 



11,0032 vom Hundert, Sachsen 38,5155 vom Hundert, Sachsen-Anhalt 19,0344 vom Hundert 
und Thüringen 19,2996 vom Hundert. 

(3) Die Länder Berlin, Bremen und Hamburg erhalten in den Jahren 2016 bis 2023 zur Errei-
chung der Ziele nach § 1 Absatz 2 Satz 2 eine Pauschale von zusammen 1,1736  vom Hundert 
der jährlich an die Länder ausgeschütteten Bundesmittel für die dritte Programmphase, jedoch 
höchstens 115,960 Mio. Euro. Davon entfallen auf Berlin 51,8537 vom Hundert, auf Bremen 
19,8898 vom Hundert und auf Hamburg 28,2565 vom Hundert. 

(4) Unterschreitet die Zahl der statistisch nachgewiesenen zusätzlichen Studienanfänger im 
bundesweiten Saldo in den Jahren 2014 bis 2020 die auf Grundlage der KMK-Vorausbe- 
rechnung von 2014 berechnete Zahl der zusätzlichen Studienanfänger in diesem Zeitraum, so 
mindern sich die gemäß § 2 und § 3 Absatz 1 bis 3 zur Verfügung gestellten Bundesmittel 
entsprechend dem Umfang der Unterschreitung. Die Minderung beträgt 13 000 Euro pro  
Studienanfänger. 

Nach Vorliegen der Schnellmeldung der amtlichen Studienanfängerstatistik für das Studien-
jahr 2020 wird die Höhe einer etwaigen Unterschreitung nach Satz 1 und 2 bestimmt und zur 
Hälfte mit den Zahlungen für 2021, zu einem Anteil von 33 vom Hundert mit den Zahlungen 
für 2022 sowie zu einem Anteil von 17 vom Hundert mit den Zahlungen für 2023 verrechnet. 
Ergeben sich aus der Endmeldung für das Studienjahr 2020 weitere Änderungen, so werden 
diese zu zwei Dritteln mit den Zahlungen für 2022 und zu einem Drittel mit den Zahlungen für 
2023 verrechnet. 

§ 4 

Länderinterner Zwischenausgleich der Bundesmittel im Jahr 2017 

(1) Nach Vorliegen der Schnellmeldung des Statistischen Bundesamtes über die Studienan-
fängerzahlen des Studienjahres 2017 wird die Verteilung der Bundesmittel auf die Länder 
durch einen Vergleich der länderspezifischen Entwicklung der statistisch nachgewiesenen 
Zahl zusätzlicher Studienanfänger in den Jahren 2014 bis 2017 mit den auf der Basis der KMK-
Vorausberechnung von 2014 erwarteten Zahlen überprüft. Die statistisch nachgewiesenen zu-
sätzlichen Studienanfänger, die sich aus der KMK-Vorausberechnung von 2014 ergeben,  
werden prioritär finanziert. Darüber hinaus erfolgt zwischen den Ländern ein Ausgleich von 
Ansprüchen, die aus einer Abweichung zwischen den auf Basis der KMK-Vorausberechnung 
von 2014 erwarteten Zahlen und den statistisch nachgewiesenen Zahlen zusätzlicher  
Studienanfänger resultieren. 

(2) Ansprüche von Ländern, die die Studienanfängerzahlen der Vorausberechnung nicht er-
reichen (Minderleistung), werden zugunsten der Länder, die die Studienanfängerzahlen der 
Vorausberechnung übertreffen (Mehrleistung), übertragen. Beim Ausgleich zwischen den  
Ländern werden nur ganze zStA-Äquivalente, die mit dem berechneten Durchschnittspreis 
vergütet werden, getauscht. 



Die Höhe der Mittel, für die ein Land durch eine Mehrleistung zusätzlicher Studienanfänger 
zusätzliche Ansprüche innerhalb der zur Verfügung stehenden Bundesmittel erwirbt, berech-
net sich entsprechend seinem Anteil an den von allen Ländern erbrachten Mehrleistungen 
ohne Einbeziehung der Minderleistungen und den für einen Ausgleich verfügbaren Minderleis-
tungen. 

Die Höhe der Mittel, in der ein Land durch eine Minderleistung zusätzlicher Studienanfänger 
Mittel abgeben muss, berechnet sich entsprechend seinem Anteil an den von allen Ländern 
erbrachten Minderleistungen ohne Einbeziehung der Mehrleistungen und den für einen Aus-
gleich verfügbaren Mehrleistungen. 

Darüber hinaus können die Länder im Jahr 2017 für die Jahre 2018 bis 2023 einen weiteren 
Ausgleich von Bundesmitteln für zusätzliche Studienanfänger vereinbaren. 

(3) Gemäß dem Ergebnis der Ausgleichsbetrachtung nach Absatz 1 und 2 erfolgt eine An-
passung der länderspezifischen Mittelzuweisungen des Bundes, wobei die aus dem Ausgleich 
resultierenden länderspezifischen Ansprüche innerhalb der insgesamt zur Verfügung stehen-
den Bundesmittel zu gleichen Teilen mit den Zahlungen der Jahre 2018 bis 2020 an die ein-
zelnen Länder verrechnet werden. 

§ 5 

Abschließender länderinterner Ausgleich der Bundesmittel 

(1) Nach Vorliegen der Schnellmeldung der amtlichen Studienanfängerstatistik für das  
Studienjahr 2020 und gegebenenfalls nach erfolgtem Ausgleich von Minderleistungen gegen-
über dem Bund gemäß § 3 Absatz 4 wird die Verteilung der Bundesmittel auf die Länder durch 
einen Vergleich der länderspezifischen Entwicklung der statistisch nachgewiesenen Zahlen 
zusätzlicher Studienanfänger in den Jahren 2014 bis 2020 mit den auf der Basis der KMK-
Voraus-berechnung von 2014 erwarteten Zahlen überprüft. Es erfolgt ein Ausgleich der zur 
Verfügung gestellten Bundesmittel zwischen den Ländern gemäß dem in § 4 Absatz 1 und 2 
beschriebenen Verfahren. 

(2) Wird die auf Grundlage der KMK-Vorausberechnung von 2014 berechnete Zahl der zu-
sätzlichen Studienanfänger im bundesweiten Saldo in den Jahren 2014 bis 2020 durch die 
Zahl der statistisch nachgewiesenen zusätzlichen Studienanfänger in diesem Zeitraum unter-
schritten und unterschreiten die Länder Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen im jeweiligen Saldo in den Jahren 
2014 bis 2020 die jeweilige Studienanfängerzahl des Jahres 2005, so mindert sich der An-
spruch des jeweiligen Landes aus den Pauschalen gemäß § 3 Absatz 2 oder Absatz 3 ent-
sprechend der jeweiligen Unterschreitung in Höhe von 13 000 Euro pro Studienanfänger. Die 
Minderung des jeweiligen Landes beträgt höchstens den Umfang der Pauschale des betroffe-
nen Landes gemäß § 3 Absatz 2 oder Absatz 3. 

(3) Die aus Absatz 1 und 2 resultierenden länderspezifischen Ansprüche innerhalb der insge-
samt zur Verfügung stehenden Bundesmittel werden zur Hälfte mit den Zahlungen für 2021, 
zu einem Anteil von 33 vom Hundert mit den Zahlungen für 2022 sowie zu einem Anteil von 



17 vom Hundert mit den Zahlungen für 2023 an die einzelnen Länder verrechnet. Ergeben 
sich aus der Endmeldung für das Studienjahr 2020 weitere Ausgleichsansprüche, so werden 
diese zu zwei Dritteln mit den Zahlungen für 2022 und zu einem Drittel mit den Zahlungen für 
2023 verrechnet. 

§ 6 

Zuweisung der Bundesmittel 

(1) Der Bund weist die von ihm zur Verfügung zu stellenden Mittel den einzelnen Ländern zur 
eigenen Bewirtschaftung zu. Die Mittel sind zweckgebunden für Maßnahmen nach § 1. Die 
Länder führen das Programm administrativ durch. Zinsen für Überzahlungen im Fall einer Un-
terschreitung der vorausberechneten Zahl zusätzlicher Studienanfänger gemäß § 3 Absatz 4 
werden nicht erhoben. 

(2) Die Länder belegen dem Bund die zweckentsprechende Verwendung der Mittel durch ihre 
Berichte nach § 7. Sie prüfen die Verwendungsnachweise, soweit die Mittel als Zuwendung 
nach den einschlägigen Vorschriften der Bundeshaushaltsordnung bzw. jeweiligen Landes-
haushaltsordnung an Dritte weitergegeben werden. 

§ 7 

Berichtspflicht 

(1) Die Länder berichten jeweils zum 31. Oktober eines Jahres über die Durchführung des 
Programms. Dabei sind die Verausgabung und Verwendung der Bundesmittel und der zusätz-
lich bereitgestellten eigenen Mittel, die Maßnahmen zur Erreichung der Ziele nach § 1 sowie 
die Hochschularten und Fächergruppen darzulegen, auf die sich die zusätzlichen Studienan-
fänger verteilen. Das Büro der GWK fasst die Berichte jährlich zu einem Gesamtbericht zu-
sammen. Nach Beendigung des Programms im Jahr 2020 wird der GWK ein Abschlussbericht 
zur Bewertung des Programms vorgelegt. 

(2) Auf Grundlage der zwischen Bund und Ländern vereinbarten Berichtsregeln werden die in 
der Vergangenheit erbrachten finanziellen Leistungen sowie die geplanten künftigen finanziel-
len Leistungen des Bundes und der Länder über die gesamte Laufzeit der drei Phasen des 
Hochschulpaktes von 2007 bis 2020, einschließlich der Ausfinanzierung der dritten Programm-
phase bis 2023, in einer länderspezifischen Tabelle mit Jahresraten ausgewiesen. Diese Ta-
belle ist als Anlage 1 beigefügt. Sie ist mit Blick auf die Gesamthöhe der Bundes- und Landes-
mittel vorbehaltlich einer etwaigen Minderung nach § 3 Absatz 4, § 4 und § 5 verbindlicher 
Bestandteil dieser Vereinbarung und wird auf Grundlage der jährlichen Länderberichte fortge-
schrieben. 



Artikel 2 

Programm zur Finanzierung von Programmpauschalen für von der  
Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Forschungsvorhaben 

§ 1 

Ziel und Gegenstand der Förderung von Programmpauschalen 

Die Antragsteller der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten For-
schungsvorhaben erhalten einen pauschalen Zuschlag zur Deckung der mit der Förderung 
verbundenen indirekten, zusätzlichen und variablen Projektausgaben (Programmpauschale). 
Dabei handelt es sich um Ausgaben, die bei betriebswirtschaftlicher Betrachtung durch die 
Forschungsprojekte verursacht werden, aber diesen nicht unmittelbar und ausschließlich  
direkt zurechenbar sind. 

§ 2 

Umfang der Förderung und Finanzierung von Programmpauschalen 

(1) Für alle bis zum 31. Dezember 2015 bewilligten Projekte beträgt die Programmpauschale 
20 vom Hundert der von der DFG bewilligten und verausgabten direkten Projektmittel, für  
alle ab dem 1. Januar 2016 neu bewilligten Projekte beträgt die Programmpauschale 22 vom 
Hundert der von der DFG bewilligten und verausgabten direkten Projektmittel.2 

(2) Die Mittel für die Programmpauschale der bis zum 31. Dezember 2015 bewilligten Projekte 
werden vom Bund getragen. Die Mittel für die Programmpauschale der ab dem 1. Januar 2016 
bewilligten Projekte werden von Bund und Ländern gemeinsam getragen, wobei der Bund 
Mittel für eine Pauschale in Höhe von 20 vom Hundert und die Länder Mittel für eine Pauschale 
in Höhe von 2 vom Hundert der von der DFG bewilligten und verausgabten direkten Projekt-
mittel bereitstellen. Der Beitrag der einzelnen Länder errechnet sich gemäß dem Königsteiner 
Schlüssel für 2014. 

(3) Die Mittel werden der DFG von Bund und Ländern als Sonderfinanzierung ergänzend zur 
institutionellen Förderung zur Verfügung gestellt, wobei die Bewirtschaftungsgrundsätze der 
DFG, insbesondere mit Blick auf Deckungsfähigkeit und die Möglichkeit zur überjährigen  
Mittelverwendung, auch auf diese Sonderfinanzierung Anwendung finden. Vorbehaltlich der 
Mittelbereitstellung durch die gesetzgebenden Körperschaften werden von Bund und Ländern 
in den Jahren 2016 bis 2020 bis zu 2.173,66 Mio. Euro bereitgestellt, davon bis zu 
2.049,10 Mio. Euro vom Bund und bis zu 124,56 Mio. Euro von den Ländern. Die Aufteilung 
der Mittel zwischen dem Bund und den Ländern ergibt sich aus der Anlage 2. 

                                                
2 Dies umfasst nicht die Finanzierung von Stipendien, Kongressteilnahmen in Deutschland, Hilfsein-

richtungen der Forschung, Mitgliedsbeiträgen an internationale Organisationen sowie die Förderung 
der internationalen Forschungsverbünde/der Wahrnehmung internationaler Verpflichtungen. 



(4) Eine Veränderung der Stimmverhältnisse von Bund und Ländern in den Ausschüssen der 
DFG ist mit der Programmpauschale nicht verbunden. 

§ 3 

Verwendung der Programmpauschale 

Über die Verwendung der Programmpauschale entscheidet die Hochschule oder die  
Forschungseinrichtung unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben. Bund und Länder erwarten 
eine transparente Verwendung der Mittel aus den Pauschalen an den einzelnen Einrichtungen 
durch eine vollständige Vereinnahmung in ihrem allgemeinen Haushalt sowie durch eine trans-
parente und sachgerechte Verteilung. 

Artikel 3 

Geltungsbereich, Inkrafttreten 

(1) Diese Verwaltungsvereinbarung gilt für das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studien-
anfänger (Artikel 1) für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2020, ver-
bunden mit einer Auslauffinanzierung bis zum 31. Dezember 2023. Für die Finanzierung von 
zusätzlichen Studienanfängern der Jahre 2011 bis 2015 gilt die Verwaltungsvereinbarung über 
den Hochschulpakt 2020 (zweite Programmphase) vom 24. Juni 2009, zuletzt geändert durch 
Beschluss der Regierungschefinnen und -chefs von Bund und Ländern vom 13. Juni 2013, 
soweit hier nichts abweichendes geregelt ist. 

(2) Für das Programm zur Finanzierung von Programmpauschalen für von der Deutschen  
Forschungsgemeinschaft geförderte Forschungsvorhaben (Artikel 2) gilt diese Verwaltungs-
vereinbarung für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2020. 

(3) Die Vereinbarung tritt nach Unterzeichnung durch alle Vertragsschließenden in Kraft. 
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